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Amtliche Bekanntmachungen der Dualen Hochschule Baden-Württemberg 
Nr. 29/2020 

(29. Juli 2020) 
 

 

 
Berichtigung unter III. Wahlberechtigung und Wählbarkeit zu 5. Gruppe der Dualen Partner 

 

der Bekanntmachung für die Wahlen einzelner Mitgliedergruppen und Wählergruppen zum 

Senat, zu den Örtlichen Senaten, zu den Örtlichen Hochschulräten und zum DHBW CAS-Rat 

 

Bekanntmachung der Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse 

über das Online-Wahlsystem 

 

Vom 29. Juli 2020 

 

 

Die Amtliche Bekanntmachung Nr. 27/2020 der Dualen Hochschule Baden-Württemberg zur 

Bekanntmachung für die Wahlen einzelner Mitgliedergruppen und Wählergruppen zum Senat, zu 

den Örtlichen Senaten, zu den Örtlichen Hochschulräten und zum DHBW CAS-Rat mit 

Bekanntmachung der Einsichtnahme in die Wählerverzeichnisse über das Online-Wahlsystem vom 

29. Juli 2020 ist wie folgt zu berichtigen: 

 

Unter Punkt III. Wahlberechtigung und Wählbarkeit ist 5. Gruppe der Dualen Partner wie folgt neu 

zu fassen: 

 
5. Gruppe der Dualen Partner 

nicht wahlberechtigt und nicht wählbar sind: 

 Duale Partner, bei denen zum Stichtag der Wahlberechtigung (31. Juli 2020) kein 

Studierender des Dualen Partners an der DHBW eingeschrieben ist. 

 Duale Partner, die zum Stichtag der Wahlberechtigung (31. Juli 2020) (noch) nicht nach § 

27b LHG zugelassen und damit (noch) kein Mitglied der Hochschule sind. 

 Soweit die DHBW oder eine ihrer organisatorischen Einheiten, insbesondere eine 

Studienakademie oder eine Hochschuleinrichtung, auch Ausbildungsstätte im Sinne des § 
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65 c LHG ist, gehört diese nicht zum Kreis der Wahlberechtigten für die Vertreterinnen und 

Vertreter der Ausbildungsstätten in Hochschulgremien und ist insoweit auch nicht wählbar. 

 

Stuttgart, 29. Juli 2020    

 

Sarah Rothfischer                          Christine Sandig 

- Zentrale Wahlleiterin -     - Stellvertreterin der zentralen Wahlleiterin - 


